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ANHANG IV 
Technische Dokumentation 

1. Die in Artikel 3 genannte technische Dokumentation umfasst: 

(a) Name und Anschrift des Lieferanten, 

(b) eine allgemeine Beschreibung des Staubsaugertyps und/oder –modells 
und/oder der numerischen Handelsbezeichnung, die für eine eindeutige und 
unmittelbare Identifizierung ausreichen; 

(c) gegebenenfalls die Fundstellen der angewandten harmonisierten Normen, 

(d) gegebenenfalls andere Normen oder technische Spezifikationen, die angewandt 
wurden;

(e) Name und Unterschrift der für den Lieferanten zeichnungsberechtigten Person; 

(f) die gemäß Anhang VI gemessenen und berechneten technischen Parameter: 

i) gegebenenfalls der spezifische Energieverbrauch während der 
Teppichbodenprüfung;

ii) gegebenenfalls der spezifische Energieverbrauch während der 
Hartbodenprüfung;

(iii) gegebenenfalls die Staubaufnahme auf Teppichen und harten Böden;

(iv) die Staubemission; 

(v) der Schallleistungspegel; 

(vi) die Nennleistungsaufnahme; 

(vii) soweit anwendbar, spezifische Werte gemäß Anhang VI Nummern 3 
und 4; 

(g) die Ergebnisse der Berechnungen gemäß Anhang VI. 

2. Wurden die in der technischen Dokumentation enthaltenen Angaben für ein 
bestimmtes Staubsaugermodell durch Berechnungen für ein gleichwertiges 
Staubsaugermodell ermittelt, so werden in der technischen Dokumentation 
Einzelheiten zu den Berechnungen und zu den Tests, die von den Lieferanten zur 
Überprüfung der Richtigkeit der Berechnungen durchgeführt werden, angegeben. 
Die technischen Informationen umfassen auch eine Liste aller anderen 
gleichwertigen Staubsaugermodelle, für die die Angaben auf derselben Grundlage 
ermittelt wurden.  

3. Die Angaben in dieser technischen Dokumentation können in die technische 
Dokumentation einfließen, die in Einklang mit Maßnahmen gemäß der 
Richtlinie 2009/125/EG zur Verfügung gestellt wird. 




